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Allgemeinen Vertragsbestimmungen für Servicedienstleistungen ein-
schliesslich Pflege, Wartung und Support (Service AGB) der Allegion Inter-
national AG 

1. Geltungsbereich, Gegenstand und Umfang 

1.1. Die Allegion International AG (nachfolgend „Interflex“ genannt) er-
bringt nach Massgabe eines abgeschlossenen Servicevertrages bzw. 
spezifisches Service-Level-Agreement (nachfolgend SLA-Paket ge-
nannt) und dieser Allgemeinen Vertragsbestimmungen für Service-
dienstleistungen einschliesslich Pflege, Wartung und Support (nachfol-
gend „Service AGB“) für die in den Konfigurationsblättern und/oder 
Leistungsscheinen aufgeführten Systeme des Kunden, bestehend aus 
Hardware-Produkten einschliesslich Firmware (nachfolgend „Hard-
ware“ genannt) und Software-Produkten (nachfolgend „Software“ ge-
nannt), die in der Leistungsbeschreibung gemäss Anlage jeweils im 
Einzelnen spezifizierten Pflege-, Wartungs- bzw. Supportleistungen 
(nachfolgend „Serviceleistungen“ oder „Service“ genannt). Im Sinne 
dieser Service AGB bezeichnet der Begriff „Servicevertrag“ den zwi-
schen den Parteien geschlossenen Hauptvertrag einschließlich aller 
zugehörigen SLA-Pakete, Leistungsbeschreibungen, Konfi-gurations-
blätter, Leistungsscheine und dieser Service AGB. 

1.2. Diese Service AGB gelten nur gegenüber Unternehmern und nicht 
Konsumenten. Ergänzend können die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (nachfolgend „AGB“ genannt) von Interflex zur Anwendung 
kommen. Sollten sich Bestimmungen des Servicevertrages bzw. von 
SLA-Paketen, der Konfigurationsblätter / Leistungsscheine, der Leis-
tungsbeschreibung, dieser Service AGB oder der AGB untereinander 
widersprechen, so gilt folgende Rangfolge:  

 1) Servicevertrag mit Konfigurationsblättern, Leistungsscheinen und 
SLA-Paket; 

 2) Leistungsbeschreibung; 

 3) Service AGB; 

 4) AGB. 

1.3. Die Konfigurationsblätter, Leistungsscheine und SLA-Pakete enthalten 
eine detaillierte Aufstellung der zu pflegenden Hard- und Software, der 
zu entrichtenden Service-, Pflege-, Wartungs-, SLA- und/oder Sup-
portgebühren (nachfolgend „Gebühren“ genannt) und der vereinbar-
ten Zahlungsweise. Die Konfigurationsblätter / Leistungsscheine wer-
den bei jeder Änderung der zu pflegenden Hard- und Software neu 
ausgestellt bzw. geändert oder ergänzt (siehe Nr. 2.4). 

1.4. Von Interflex selbst entwickelte und/oder hergestellte Software (ein-
schliesslich Firmware) wird bis zur, von Interflex jeweils anzukündigen-
den, Einstellung der Unterstützung („Abkündigung“) durch Interflex 
ständig weiterentwickelt und gepflegt. Der Entwicklungsstand der In-
terflex-Software ist aus der Versionsbezeichnung ersichtlich. Diese be-
steht immer aus zwei Zahlen, getrennt durch einen Punkt (Beispiel 
11.2). Innerhalb der jeweiligen Versionen kann es unterschiedliche 
Patchlevel geben. Diese werden durch die dritte Zahl bestimmt (nach 
dem zweiten Punkt). 

1.5. Gepflegt werden von Interflex jeweils die aktuelle und die zwei ihr vo-
rausgehenden Versionen der von Interflex selbst entwickelten 
und/oder hergestellten Software. Per separatem Vertrag kann auch 
kostenpflichtige Langzeitpflege erworben werden. Neue Leistungs-
merkmale werden in eine neue Version mit einer höheren Versions-
nummer eingebracht (nachfolgend „Upgrade“ genannt). Fehlerbesei-
tigungen und Verbesserungen vorhandener Leistungsmerkmale füh-
ren entweder zu Patches oder zu neuen Release-Ständen innerhalb 
der jeweiligen Version (nachfolgend „Update“ genannt). 

1.6. Für die Weiterentwicklung und Pflege von Software anderer Hersteller 
(Fremdsoftware) gelten die diesbezüglichen Standards des jeweiligen 
Herstellers. Soweit Fremdsoftware vom Servicevertrag umfasst wird, 
bemüht sich Interflex neue Versionsstände, die Interflex zur Weiter-
gabe an Endkunden vom Hersteller erhält, an den Kunden weiterzuge-
ben. Für die Nutzung von Fremdsoftware gelten die anwendbaren Li-
zenzbestimmungen des jeweiligen Herstellers.  

1.7. Entgegenstehende, zusätzliche oder vom Servicevertrag, SLA-Paket, 
den Konfigurationsblättern, Leistungsscheinen, der Leistungsbe-
schreibung, diesen Service AGB oder den AGB abweichende Bedingun-
gen des Kunden werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, Interflex 
hätte ihrer Geltung schriftlich zugestimmt. Dies gilt auch dann, wenn 
Interflex Serviceleistungen in Kenntnis der entgegenstehenden, zu-
sätzlichen oder abweichenden Bedingungen des Kunden vorbehaltlos 
ausführt. Rechte, die Interflex nach den gesetzlichen Vorschriften oder 
nach sonstigen Vereinbarungen über den Servicevertrag, SLA-Paket, 

die Konfigurationsblätter, Leistungsscheine, die Leistungsbeschrei-
bung, diese Service AGB oder die AGB hinaus zustehen, bleiben unbe-
rührt. 

1.8. Interflex ist berechtigt, diese Service AGB nachträglich zu ändern. Die 
Änderungen gelten erst als vereinbart, wenn Interflex dem Kunden die 
Änderungen der Service AGB schriftlich bekannt gibt und der Kunde 
die geänderten Service AGB genehmigt. Die geänderten Service AGB 
gelten auch dann als genehmigt, wenn der Kunde den geänderten Ser-
vice AGB nicht innerhalb einer Frist von vier (4) Wochen nach Erhalt 
der geänderten Service AGB widerspricht und Interflex den Kunden 
vor Fristbeginn auf die Bedeutung seines Verhaltens gesondert hinge-
wiesen hat. 

2. Voraussetzungen für die Leistungserbringung durch Interflex 
2.1. Interflex ist zur Erbringung von Serviceleistungen nur verpflichtet, 

wenn die vom Kunden sicherzustellenden Voraussetzungen erfüllt 
sind, insbesondere: 

2.1.1. Allgemein: 

- das zu pflegende System wird beim Kunden hard- und softwareseitig 
durch qualifiziertes, von Interflex geschultes Personal betreut; 

- Hard- und Software entsprechen den jeweiligen von Interflex mitge-
teilten Anforderungen.  

2.1.2. Hardware: 

- die Umgebungsbedingungen entsprechen den Spezifikationen der 
Produktbeschreibung; 

- die Hardware wurde ordnungsgemäss installiert und wird gemäss 
der Spezifikation benutzt; 

- gebrauchte Teile werden erst nach einer Erstinspektion und Frei-
gabe durch Mitarbeiter von Interflex in den Servicevertrag aufgenom-
men; 

2.1.3. Software: 

- der Kunde besitzt eine gültige Lizenz für die in dem zu pflegenden 
System enthaltene Software; 

- die in den entsprechenden Produktbeschreibungen enthaltenen 
System- und Umgebungsvoraussetzungen werden erfüllt; 

- es wird eine Software-Version eingesetzt, die seitens Interflex oder 
des jeweiligen Herstellers noch gepflegt wird (s. Nr. 1.5), und die für 
diese Software nach der Produktbeschreibung erforderliche Hardware 
ist vorhanden (eventuell durch neue Software notwendig werdende 
Hardwareaufrüstungen sind kostenpflichtig). 

2.2. Für Leistungen in Bezug auf das Zusammenwirken der von dem Ser-
vicevertrag erfassten Hard- und Software mit anderen Produkten von 
Drittherstellern, die nicht durch den Servicevertrag abgedeckt sind, ist 
Voraussetzung, dass der Kunde die insoweit notwendige, für Interflex 
kostenlose Mitwirkung seinerseits und/oder seitens des Drittherstel-
lers sicherstellt. 

2.3. Sofern der Kunde nach Abschluss des Servicevertrags wünscht, dass 
weitere Hard- und/oder Software im Wege einer Vertragsergänzung in 
den bestehenden Servicevertrag nachträglich aufgenommen wird, 
kann Interflex eine Erstinspektion durchführen. In dieser Erstinspek-
tion prüft Interflex das Vorliegen der Voraussetzungen nach Nr. 2.1. Die 
Prüfung entbindet den Kunden nicht von seiner Pflicht, die Einhaltung 
der Voraussetzungen sicherzustellen. Die Erstinspektion sowie Leis-
tungen, die Interflex aufgrund derselben ggf. zu erbringen hat, um die 
Hard- und Software mit den zu diesem Zeitpunkt gültigen Interflex-
Spezifikationen in Einklang zu bringen, werden von Interflex gemäss 
diesen Service-AGB und ergänzend der AGB von Interflex erbracht und 
dem Kunden gemäss der jeweils gültigen Preisliste von Interflex geson-
dert in Rechnung gestellt. 

2.4. Für Leistungen zur Pflege von Hard- und Softwareprodukten anderer 
Hersteller kann Interflex ergänzend auf die Supportorganisation des 
jeweiligen Herstellers und externe Dienstleister zugreifen. 

2.5. Wurden erforderliche bauliche Vorarbeiten durch den Kunden nicht 
rechtzeitig fertig gestellt, ist Interflex berechtigt, den Einsatz abzubre-
chen und etwaige Mehraufwendungen in Rechnung zu stellen. 

3. Leistungen von Interflex 
3.1. Die von Interflex zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus den im 

Servicevertrag gewählten Leistungsbausteinen. Diese sind in der Leis-
tungsbeschreibung bzw. im Paket des jeweiligen SLA und dessen Leis-
tungsschein definiert. 
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3.2. Soweit im Servicevertrag die Erbringung von Leistungen vereinbart ist, 
die nicht Bestandteil der gewählten Leistungsbausteine nach der Leis-
tungsbeschreibung/Leistungsschein sind, erbringt Interflex diese Leis-
tungen zu den jeweils vereinbarten Preisen nach den Bedingungen die-
ser Service AGB und ergänzend der AGB von Interflex. 

3.3. Interflex ist berechtigt, zur Leistungserbringung qualifizierte externe 
Mitarbeiter und Subunternehmer einzusetzen. 

4. Abgrenzung: Nicht enthaltene Leistungen 
4.1. Die folgenden Leistungen sind im Leistungsumfang nicht enthalten; zu 

einer entsprechenden Leistungserbringung ist Interflex daher nicht 
verpflichtet: 

4.1.1. Beseitigung von Störungen und Schäden, die auf einen nicht ord-
nungsgemässen Gebrauch des Systems oder auf sonstige von Inter-
flex nicht zu vertretenden Einwirkungen zurückzuführen sind und 
die ihre Ursache nicht in der Funktionsweise des zu wartenden Sys-
tems selbst haben, insbesondere Störungen und Schäden, die auf 
höhere Gewalt, unsachgemässe Einwirkung Dritter (auch durch vom 
Kunden eingesetzte und nicht durch Interflex autorisierte Fremd-
dienstleister) oder fremder Systeme (die nicht im Konfigurations-
blatt aufgeführt sind), Bedienungsfehler, Nichtbeachtung von An-
wenderanweisungen und der allgemein üblichen Betriebsrichtlinien 
von EDV-Geräten beruhen; 

4.1.2. Instandsetzung oder erhöhter Aufwand infolge der Nichtverwen-
dung von Originalzubehör sowie der Beseitigung von Seriennum-
mern bzw. anderer Kennzeichen; 

4.1.3. Arbeiten an bauseits gestellten Anlagen, Netzwerken und Einrich-
tungen; 

4.1.4. Anpassung der Software im Fall von Änderungen der in der Leis-
tungsbeschreibung oder den Konfigurationsblättern/Leistungs-
scheine beschriebenen Systemplattform und alle mit der Änderung 
oder Anpassung an eine andere Systemplattform verbundenen Ar-
beiten; 

4.1.5. Leistungen für Hard- und/oder Software, die der Kunde nicht ent-
sprechend der Spezifikation und Dokumentation genutzt hat; 

4.1.6. Installation neuer Softwareversionen sowie erforderliche Anpassun-
gen der Systemumgebung des Kunden; 

4.1.7. Leistungen ausserhalb der in der Leistungsbeschreibung definierten 
Funktions- und Reaktionszeiten; 

4.1.8. Beseitigung von Störungen und Schäden, die durch kundenseitig er-
brachte Parametrier- und Programmierarbeiten entstanden sind; 

4.1.9. Beseitigung von Störungen und Schäden, die durch Nichteinhaltung 
der Voraussetzungen nach Nr. 2.1 oder Verletzung von Mitwirkungs-
pflichten des Kunden gemäss Nr. 5 verursacht wurden; 

4.1.10. Beseitigung von Störungen und Schäden, die durch die Befolgung 
von Hinweisen und Anweisungen hätten vermieden werden können, 
die in Produktbeschreibungen der eingesetzten Produkte enthalten 
sind oder die Interflex dem Kunden gegenüber anderweitig, insbe-
sondere im Rahmen des Servicevertrages, erteilt hatte; 

4.1.11. Leistungen bzgl. Hard- oder Software, die vom Kunden oder von 
Dritten geändert wurden, ohne dass Interflex vorher dazu schriftlich 
das Einverständnis erklärt hat; 

4.1.12. Beseitigung von Störungen und Schäden, die nicht mit dem zu 
pflegenden System, wie es in den Konfigurationsblättern/Leistungs-
scheinen festgelegten ist, in Zusammenhang stehen. 

4.2. Im Leistungsumfang nicht enthalten sind ausserdem Beratungsleistun-
gen und sonstige Leistungen, die mit den in der Nr. 4.1 aufgeführten 
Leistungen in Zusammenhang stehen. 

4.3. Leistungen, die nicht im Leistungsumfang enthalten sind, erbringt In-
terflex nach den Bedingungen dieser Service AGB und ergänzend der 
AGB von Interflex gegen gesonderte Vergütung, sofern dies schriftlich 
vereinbart ist. 

5. Mitwirkungspflichten des Kunden 
5.1. Der Kunde stellt Interflex die zur Erbringung der vertraglichen Leistun-

gen benötigten Informationen und besonderen Einrichtungen (z.B. 
hohe Leitern, Hubwagen, Hebebühne zum Erreichen der zu wartenden 
Systeme) rechtzeitig unentgeltlich zur Verfügung und gewährt wäh-
rend der üblichen Geschäftszeiten ausreichenden Zugriff auf Hard-
ware und Software. Der Kunde gewährt Interflex-Mitarbeitern wäh-
rend der üblichen Geschäftszeiten oder sonst vereinbarten Zeiten den 
für die Vertragserfüllung notwendigen Zutritt zu den erforderlichen 

Räumlichkeiten und Zugang zu den zu wartenden Systemen. Wird In-
terflex der Zugriff, Zutritt oder der Zugang überhaupt nicht oder nicht 
zu den vereinbarten Zeiten oder nicht in dem notwendigen Masse ge-
währt, kann Interflex die dadurch verursachten vergeblichen Aufwen-
dungen dem Kunden gesondert in Rechnung stellen, es sei denn der 
Kunde hat die Nichtgewährung oder nicht ordnungsgemässe Gewäh-
rung des Zugriffs, Zutritts oder des Zugangs nicht zu vertreten. 

5.2. Der Kunde benennt einen verantwortlichen System-Manager und ei-
nen Stellvertreter, die Interflex gegenüber als Verantwortliche für die 
Erteilung und Entgegennahme verbindlicher Angaben ermächtigt sind 
und sämtliche Entscheidungen im Zusammenhang mit den Serviceleis-
tungen treffen. Der Kunde stellt sicher, dass etwaig erforderliche Mit-
arbeiter des Kunden angemessen verfügbar sind. 

5.3. Aus Sicherheitsgründen hat ein sachkundiger Mitarbeiter des Kunden 
während der Erbringung von Leistungen durch Interflex am Installati-
onsort anwesend zu sein und für die Einhaltung der betrieblichen Si-
cherheitsbestimmungen zu sorgen. Sicherheitsbestimmungen des 
Kunden sind, sofern vorhanden, bei der Auftragserteilung, spätestens 
jedoch vor Durchführung der Arbeiten schriftlich an Interflex zu über-
geben. 

5.4. Bevor Interflex die geschuldete Leistung erbringt, hat der Kunde dieje-
nigen Aufgaben, die nicht vom Umfang des Servicevertrages gedeckt 
sind und im Servicevertrag als „durch den Kunden durchzuführen“ be-
zeichnet sind, rechtzeitig selbst vorzunehmen. 

5.5. Der Kunde stellt für Unterlagen, Materialien (z.B. Ersatzteile) und Hilfs-
mittel, welche von Interflex für das Erbringen der geschuldeten Leis-
tungen benötigt werden, in unmittelbarer Nähe des Installationsortes 
der zu pflegenden Hard- und Software auf Anforderung von Interflex 
einen abschliessbaren Schrank oder andere geeignete Aufbewah-
rungsmöglichkeiten unentgeltlich zur Verfügung. 

5.6. Der Kunde stellt in dem zur Erbringung der Serviceleistungen erforder-
lichen Umfang die Möglichkeit eines Remote-Zugriffs durch Interflex 
auf das zu pflegenden System sicher.  

5.7. Standortwechsel von Hardware sowie andere Veränderungen am zu 
pflegenden System (z.B. Betriebssystemwechsel) sind mit Interflex 
frühzeitig abzustimmen. Eine Fortsetzung der Pflege kann in diesem 
Fall von Interflex aus wichtigem Grund verweigert werden. Bei Fortset-
zung der Pflege erstellt Interflex entsprechend geänderte Konfigurati-
onsblätter/Leistungsscheine. Zusätzliche Kosten, die durch die Ände-
rungen bei der Ausführung der Pflege entstehen, gehen zu Lasten des 
Kunden. 

5.8. Der Kunde ist verpflichtet, Daten und Programme regelmässig in an-
wendungsadäquaten Intervallen, mindestens einmal täglich, in ma-
schinenlesbarer Form zu sichern und damit zu gewährleisten, dass 
diese mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden können. 
Die Datensicherung hat nach den Vorgaben von Interflex oder des je-
weiligen Herstellers, mangels solcher Vorgaben nach den allgemein 
anerkannten Grundsätzen der sicheren Datenverarbeitung zu erfol-
gen. Vor Beginn von Arbeiten durch Interflex an Systemen des Kunden 
muss in jedem Fall eine aktuelle Datensicherung durch den Kunden 
verfügbar gehalten werden. 

6. Gebühren 

6.1. Höhe und Abrechnungsintervall (z.B. monatlich, halbjährlich oder jähr-
lich) der Gebühren ergeben sich aus dem Servicevertrag. 

6.2. Bei einer Erhöhung der Gebühren infolge von schriftlich vereinbarten 
Änderungen des Umfanges der Pflegeleistungen oder wegen zusätz-
lich gewählter Leistungsbausteine oder Änderung des SLA-Pakets (in-
nerhalb des Leistungsjahres nur ein Upgrade möglich) erfolgt für die 
restliche Laufzeit des aktuellen Abrechnungsintervalls eine zeitantei-
lige Berechnung des Erhöhungsbetrages. Die Rechnungstellung für 
vom Kunden zu leistende Mehrzahlungen erfolgt im Folgemonat nach 
Umsetzung der vereinbarten Änderung. 

6.3. Interflex hat nach Massgabe der folgenden Regelungen das Recht, die 
Gebühren infolge anderer als der in Nr. 6.2 genannten Umstände, ins-
besondere zum Ausgleich von Lohn- und sonstigen Kostensteigerun-
gen, zu erhöhen. 

6.3.1. Interflex ist berechtigt, nach Ablauf einer etwa im Servicevertrag 
festgelegten Preisbindung jeweils zum 1. Januar oder zum 1. Juli ei-
nes Jahres die Gebühren zu erhöhen. 

6.3.2. Die Erhöhung von Gebühren wird dem Kunden mindestens drei Mo-
nate im Voraus von Interflex schriftlich (E-Mail genügt) mitgeteilt. 
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Eine Erhöhung wird jedoch frühestens zum Ende des zwölften Mo-
nats nach Inkrafttreten des Servicevertrages bzw. seit der letzten 
Gebührenerhöhung wirksam. 

6.3.3. Kündigt Interflex eine Gebührenerhöhung an, steht dem Kunden ein 
Sonderkündigungsrecht in Bezug auf den Servicevertrag mit einer 
Frist von zwei Monaten zum Termin des Wirksamwerdens der ange-
kündigten Gebührenerhöhung zu, wenn der Schweizer Landesinde-
xes für Konsumentenpreise (LIK) seit der letzten Gebührenerhöhung 
um mehr als 2% gestiegen ist.  

6.3.4. Macht der Kunde von seinem Sonderkündigungsrecht keinen Ge-
brauch, so wird die Gebührenerhöhung zum angekündigten Termin 
wirksam. Interflex wird den Kunden in dem Ankündigungsschreiben 
auf diesen Umstand und sein Sonderkündigungsrecht hinweisen. 

6.4. Die im Servicevertrag und den Konfigurationsblättern/Leistungsschei-
nen angegebenen Gebühren verstehen sich zuzüglich der jeweils gül-
tigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

6.5. Sagt der Kunde einen vereinbarten Termin ab, ist Interflex berechtigt, 
Aufwendungen für die Terminabsage gemäss nachfolgender Tabelle in 
Rechnung zu stellen. Beide Parteien sind berechtigt, einen etwaigen 
grösseren oder geringeren Schaden nachzuweisen: 

6.5.1. Bei kundenseitiger Stornierung ab fünf (5) Werktage vor dem verein-
barten Termin: 25%; 

6.5.2. Bei kundenseitiger Stornierung ab zwei (2) Werktage vor dem ver-
einbarten Termin: 80%; 

6.5.3. Bei kundenseitiger Stornierung am Tag des vereinbarten Termins: 
95%. 

6.5.4. Von Interflex zu erbringende Serviceleistungen werden nach Zeit-
aufwand abgerechnet, falls nicht ausdrücklich ein Pauschalpreis ver-
einbart ist. Interflex ist berechtigt, die Leistungen nach eigenem Er-
messen entweder monatlich, vierteljährlich oder nach Abschluss der 
Leistungserbringung abzurechnen. Auf Wunsch von Interflex hat der 
Kunde angemessene Vorschüsse zu leisten. Soweit nichts anderes 
vereinbart wurde, beträgt die kleinste Abrechnungseinheit für Ser-
viceleistungen 15 Minuten. 

6.5.5. Der Kunde hat die Arbeitszeit und die Arbeitsleistung des Personals 
von Interflex auf dem ihm vorgelegten Formblatt zu bescheinigen. 
Die Bescheinigung kann auch elektronisch erfolgen. Die Leistung gilt 
als bestätigt, wenn der Kunde der Bescheinigung nicht innerhalb von 
vierzehn (14) Tagen nach Vorlage widersprochen hat und Interflex 
den Kunden zu Beginn der Frist gesondert auf die Bedeutung seines 
Verhaltens hingewiesen hat. Ein späterer Widerspruch aufgrund erst 
später erkennbarer Umstände bleibt hiervon unberührt. Notwendige 
Reisezeiten sowie etwaige, nicht von Interflex zu vertretende Warte-
zeiten gehören zur Arbeitszeit. 

7. Zahlungsbedingungen 
7.1. Soweit im Servicevertrag nichts anderes vereinbart ist, sind Gebühren 

und Einzelrechnungen für Zusatzleistungen im Zusammenhang mit 
diesem Servicevertrag sofort nach Rechnungszugang netto zahlbar. 

7.2. Zur Aufrechnung ist der Kunde nur mit solchen Forderungen berech-
tigt, die unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als 
sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Ein Zu-
rückbehaltungsrecht wegen Teilleistungen steht dem Kunden nicht zu. 

7.3. Ein Zahlungsverzug des Kunden berechtigt Interflex, die vertragliche 
Leistung für die Dauer des Zahlungsverzuges einzustellen und diese 
erst nach erfolgter Zahlung oder Erbringung der geforderten Sicher-
heitsleistung wieder aufzunehmen. Während eines Zahlungsverzugs 
des Kunden ist Interflex berechtigt, für die Dauer des Zahlungsverzu-
ges Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu erheben. Das Recht zur Gel-
tendmachung weitergehender Ansprüche, insbesondere auf Scha-
densersatz, wird dadurch nicht berührt. 

7.4. Als Datum des Eingangs der Zahlung gilt der Tag, an welchem der Be-
trag bei Interflex vorliegt oder dem Bankkonto von Interflex wertmäs-
sig gutgeschrieben wird.  

8. Ansprüche wegen Mängeln von Serviceleistungen 

8.1. Interflex erbringt alle Serviceleistungen nach Methoden und Verfah-
ren, die einen möglichst aktuellen Stand der Technik unter Berücksich-
tigung der Wirtschaftlichkeit anstreben. 

8.2. Handelt es sich bei den Serviceleistungen um Werkleistungen und wei-
sen diese Mängel auf, die dem Kunden bei der Abnahme nicht bekannt 
waren oder hat er sich seine Rechte wegen der Mängel bei der Ab-

nahme vorbehalten, so hat der Kunde zunächst Anspruch auf Nacher-
füllung innerhalb einer angemessenen, vom Kunden zu setzenden 
Frist. Über die Art der Nacherfüllung (Mangelbeseitigung oder Neuher-
stellung) entscheidet Interflex.  

8.3. Sofern Interflex zur Nacherfüllung nicht bereit oder in der Lage ist oder 
die Nacherfüllung auch im zweiten Versuch nicht gelingt oder die 
Nacherfüllung dem Kunden nicht zumutbar ist, kann der Kunde unbe-
schadet etwaiger Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche nach 
Nr. 9 nach seiner Wahl Minderung, d.h. Herabsetzung der vereinbarten 
Gebühren für den betreffenden Zeitraum oder der für die mangelhafte 
Leistung aufgrund gesonderten Auftrags zusätzlich vereinbarten Ver-
gütung verlangen oder – sofern die Pflichtverletzung nicht nur uner-
heblich ist – den Servicevertrag kündigen.  

8.4. Interflex kann die Nacherfüllung ablehnen, bis der Kunde die Gebühren 
bzw. die vereinbarte Vergütung abzüglich eines Teils, der der wirt-
schaftlichen Bedeutung des Mangels entspricht, an Interflex bezahlt 
hat.  

8.5. Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche des Kunden beträgt ein 
(1) Jahr. Die Verjährungsverkürzung auf ein (1) Jahr gilt auch für An-
sprüche aus unerlaubter Handlung, die auf einem Mangel des Liefer-
gegenstands oder der Leistung beruhen. Die Verjährungsverkürzung 
gilt nicht für die unbeschränkte Haftung von Interflex für Schäden aus 
der Verletzung einer Garantie oder aus der Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit, für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und für Pro-
duktfehler oder soweit Interflex ein Beschaffungsrisiko übernommen 
hat.  

8.6. Sofern es sich bei den Serviceleistungen um Werkleistungen handelt 
und (a) es sich um einen Mangel bei einem Bauwerk handelt oder (b) 
es sich um ein Werk handelt, dessen Erfolg in der Erbringung von Pla-
nungs- und Überwachungsleistungen für ein Bauwerk besteht, beträgt 
die Verjährungsfrist fünf (5) Jahre. 

9. Haftung 

9.1. Interflex haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 
Kunde Schaden- oder Aufwendungsersatzansprüche geltend macht, 
die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen sowie in den Fällen 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

9.2. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet Interflex im Übrigen nur für den vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden, maximal jedoch 
auf CHF 500’000 pro Schadensfall begrenzt.  

9.3. Bei Datenverlust haftet Interflex maximal für den Aufwand, der bei ord-
nungsgemässer Datensicherung durch den Kunden gemäss Nr. 5.8 für 
die Rekonstruktion erforderlich ist.  

9.4. Eine weitergehende Haftung auf Schaden- oder Aufwendungsersatz, 
als in diesen Service AGB vorgesehen, ist ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Die 
zwingende Haftung für Produktfehler bleibt unberührt. 

9.5. Soweit nach diesen Service AGB die Haftung von Interflex ausge-
schlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung der Organe 
von Interflex und von Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, insbeson-
dere von Mitarbeitern. 

10. Rechte an Hardware und Software  

10.1. Ausgetauschte Hardwareteile gehen mit deren Ausbau in das Eigen-
tum von Interflex über. 

10.2. Alle nicht in das System des Kunden integrierten, von Interflex für die 
Erbringung der Serviceleistungen eingesetzten und/oder beim Kun-
den gelagerten Ersatzteile, Hardware- sowie Software-Produkte (Diag-
nostik-, Hilfsprogramme usw.) und andere Hilfsmittel (z.B. Werkzeuge, 
Testsysteme) verbleiben im Eigentum von Interflex und dürfen nur von 
Interflex und ihren Beauftragten verwendet werden. Sie sind auf jeder-
zeit mögliches Anfordern, spätestens jedoch bei Beendigung des Ser-
vicevertrages, unverzüglich an Interflex herauszugeben. Ein Zurück-
behaltungsrecht steht dem Kunden insoweit nicht zu.  

10.3. Die in Nr. 10.2 genannten Software-Produkte samt der dazuge-
hörenden Dokumentation dürfen vom Kunden weder kopiert noch an 
Dritte weitergegeben oder ihnen zugänglich gemacht werden.  

10.4. Die Erfüllung des Servicevertrages schliesst, soweit nicht in diesen 
Service AGB oder der Leistungsbeschreibung/Leistungsschein aus-
drücklich etwas anderes geregelt ist, keine Erteilung irgendwelcher 
Rechte oder Lizenzen an einem Interflex gehörenden Patent, Urheber-
recht, Geschäftsgeheimnis, einer Marke, Halbleiter-Topographie oder 
einem anderen Interflex zustehenden geistigen Eigentumsrecht ein. 
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11. Sicherheitsbestimmungen des Kunden, Einhaltung gesetzlicher Vorschrif-
ten, Datenschutz 

11.1. Die Betriebssystem-Software enthält verschiedene Möglichkeiten 
zur Gewährleistung der Systemsicherheit. Der Kunde ist für ihre An-
wendung verantwortlich. Jeder Betriebssystemwechsel ist mit Inter-
flex im Vorfeld rechtzeitig abzustimmen. 

11.2. Der Betrieb länderübergreifender Netzwerke kann Rechtsnormen 
verschiedener Länder unterliegen, insbesondere solcher in Bezug auf 
den grenzüberschreitenden Datenverkehr. Die Einhaltung der ein-
schlägigen Vorschriften liegt in der alleinigen Verantwortung des Kun-
den. 

11.3. Interflex und der Kunde verpflichten sich gegenseitig, die gesetzli-
chen Bestimmungen über den Datenschutz in Ausführung des Service-
vertrages zu beachten und die Einhaltung dieser Bestimmungen ihren 
Mitarbeitern aufzuerlegen. Interflex und der Kunde verpflichten sich 
gegenseitig, ihren jeweiligen Datenschutzbeauftragten auf Verlangen 
die Einhaltung dieser Verpflichtung in der nach den gesetzlichen Best-
immungen erforderlichen Form nachzuweisen.  

11.4. Soweit Interflex im Rahmen des Servicevertrages personenbezo-
gene Daten bearbeitet, für die der Kunde verantwortliche Person i.S.d. 
Schweizer Datenschutzgesetzes (DSG Schweiz) ist, schliessen die Par-
teien eine gesonderte Vereinbarung zur Auftragsbearbeitung gemäss 
Art. 9 DSG ab (ABV). Das Muster einer ABV, in dem auch die von Inter-
flex gewährleisteten technischen und organisatorischen Massnahmen 
beschrieben sind, kann unter https://interflex.com/ch-de/allgemeine-
geschaeftsbedingungen/ abgerufen werden. 

12. Schutz vertraulicher Informationen, Geschäftsgeheimnisse 
12.1. Jede Vertragspartei wird alle nicht-öffentlichen Informationen sowie 

Geschäftsgeheimnisse der anderen Partei, die ihr im Rahmen der Ge-
schäftsverbindung bekannt werden, vertraulich behandeln und nur für 
Zwecke des jeweiligen Vertrages verwenden. Der Empfänger wird sol-
che Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Informationen keinem 
Dritten zugänglich machen und wird den Zugang zu solchen Ge-
schäftsgeheimnissen und vertraulichen Informationen seinen Mitar-
beitern und Erfüllungsgehilfen nur insoweit ermöglichen, als dies für 
die Zwecke des jeweiligen Vertrages erforderlich ist. Der Geheimhal-
tungspflicht unterliegen insbesondere auch Gegenstände, die Ge-
schäftsgeheimnisse verkörpern.  

12.2. Geschäftsgeheimnisse sind Informationen, die weder insgesamt 
noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Be-
standteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser 
Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne Weite-
res zugänglich sind und daher von wirtschaftlichem Wert sind und die 
Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhal-
tungsmassnahmen durch ihren rechtmässigen Inhaber sind und bei 
denen ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht, ins-
besondere technische Informationen (z.B. Methoden, Verfahren, For-
meln, Techniken und Erfindungen) und kaufmännische Informationen 
(z.B. Preis- und Finanzdaten sowie Bezugsquellen) sowie alle Informa-
tionen, die als vertraulich oder geheim bezeichnet werden oder nach 
sonstigen Umständen als Geschäftsgeheimnis erkennbar sind. 

12.3. Die Verpflichtung nach Ziffer 12.1 gilt nicht für solche technischen 
oder geschäftlichen Informationen, die dem Empfänger schon bekannt 
waren, bevor er sie von der anderen Partei erhalten hat, oder für eine 
Information, die ohne Verletzung dieser Verpflichtung Allgemeingut 
wird, oder die von der anderen Partei schriftlich zur Veröffentlichung 
freigegeben wurde. 

12.4. Werden durch eine öffentliche Stelle Auskünfte von Interflex oder 
dem Kunden verlangt, die vertrauliche Informationen der jeweils ande-
ren Partei betreffen, so ist diese Partei, soweit rechtlich zulässig, un-
verzüglich und wenn möglich noch vor einer entsprechenden Aus-
kunftserteilung, schriftlich zu informieren. 

12.5. Die Parteien werden durch geeignete vertragliche Abreden mit ihren 
Mitarbeitern, Beauftragten und sonstigen Erfüllungsgehilfen sicher-
stellen, dass auch diese entsprechenden Geheimhaltungsverpflichtun-
gen unterliegen und die geschützten Informationen nur für den Zweck 
der Durchführung der Geschäftsbeziehung genutzt werden. 

12.6. Die Geheimhaltungsverpflichtung nach dieser Ziffer 12 besteht auch 
nach Ende des jeweiligen Vertrages für eine Dauer von drei (3) Jahren 
fort. Jede Vertragspartei ist verpflichtet, Dateien und Unterlagen, die 
vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei enthalten, nach 
Aufforderung und nach Wahl der anderen Partei herauszugeben oder 
zu löschen bzw. zu vernichten. 

13. Vertragsdauer 
13.1. Der Servicevertrag tritt mit der Unterzeichnung durch den Kunden 

und Gegenzeichnung durch Interflex in Kraft.  

13.2. Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von zwölf (12) Monaten und 
kann danach von beiden Parteien jeweils zum Ende eines Kalenderjah-
res mit einer Frist von drei (3) Monaten gekündigt werden. Es steht den 
Parteien jederzeit frei, den Vertrag einvernehmlich aufzuheben, insbe-
sondere wenn sich die Parteien auf den Abschluss eines neuen Service-
vertrages einigen, der Leistungen zum Gegenstand hat, die den neuen 
Stand der Technik widerspiegeln. 

13.3. Bei einer Änderungen des Pflegeumfangs infolge des nicht nur vo-
rübergehenden Austauschs oder der Stilllegung einzelner Komponen-
ten der zu pflegenden Systeme seitens des Kunden kann der Service-
vertrag vom Kunden mit einer Frist von sechs Kalenderwochen zum 
Ende des nächstfolgenden Kalendervierteljahres hinsichtlich der still-
gelegten oder ausgetauschten Komponenten gekündigt werden, erst-
mals jedoch auf das Ende desjenigen Kalendervierteljahres, welches 
auf das Ende des zwölften Monats nach Inkrafttreten des Vertrags 
folgt und pro Vertragsjahr maximal in einem Umfang, der 30 % der 
jährlichen Netto-Wartungsgebühren/SLA entspricht. Entfallen auf den 
gekündigten Teil mehr als 10 % der jährlichen Netto-Wartungs-/SLA-
Gebühren, hat Interflex das Recht, mit einer Frist von vier Wochen zum 
Ende des betreffenden Kalendervierteljahres den Servicevertrag ins-
gesamt zu kündigen oder eine entsprechende Gebührenanpassung 
vorzuschlagen. 

13.4. Interflex kann den Servicevertrag nach vorheriger Abmahnung je-
derzeit und unbeschadet etwaiger sonstiger Rechte unter Einhaltung 
einer 30-tägigen Frist kündigen, falls: 

- die dem Vertrag unterstehenden Systeme durch nicht von Interflex 
ermächtigte Personen gepflegt, repariert oder daran anderweitig ver-
gleichbare Eingriffe vorgenommen wurden; 

- die von Interflex zu erbringenden Leistungen durch vom Kunden 
veranlasste Änderungen, unsachgemässe Handhabung oder durch 
Anschluss von Produkten Dritter nicht nur unerheblich erschwert sind; 

- ein Standortwechsel der Hardware von der Schweiz ins Ausland, 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung seitens Interflex vorgenom-
men wurde; 

- Software durch den Kunden entgegen den Lizenzbestimmungen 
oder sonst unberechtigt genutzt, vervielfältigt, zugänglich gemacht 
oder an Dritte weitergegeben wird bzw. wurde; 

- die bei einem schriftlich angemahnten Zahlungsverzug ergriffenen 
Massnahmen erfolglos geblieben sind und keine Einigung betreffend 
einer Sicherheitsleistung erzielt wurde. 

13.5. Unberührt bleibt für beide Parteien das Recht zur fristlosen Kündi-
gung aus wichtigem Grund. 

13.6. Kündigungen haben in jedem Fall schriftlich zu erfolgen. 

14. Schlussbestimmungen 

14.1. Die Bestimmungen des Servicevertrages, der Konfigurationsblät-
ter/Leistungsscheines, der Leistungsbeschreibung, dieser Service AGB 
sowie – ergänzend – der AGB regeln abschliessend die darin umschrie-
benen Leistungen und ersetzen diesbezügliche frühere Vereinbarun-
gen/Verträge. 

14.2. Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. 
Dies gilt auch für die Abänderung oder Aufhebung dieses Schriftfor-
merfordernisses. 

14.3. Sollte eine Bestimmung des Servicevertrages, der Konfigurations-
blätter/Leistungsscheine, der Leistungsbeschreibung, dieser Service 
AGB oder der AGB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführ-
bar sein oder werden oder sollte sich in den vorgenannten Vertragsdo-
kumenten eine Lücke befinden, dann berührt das die Gültigkeit des 
Vertrages insgesamt bzw. der übrigen Bedingungen nicht. Die Ver-
tragsparteien verpflichten sich, die unwirksame oder undurchführbare 
Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirt-
schaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe-
kommt. Im Falle einer Lücke gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, 
die dem entspricht, was nach dem Vertragszweck vereinbart worden 
wäre, sofern die Parteien die Angelegenheit von vorneherein bedacht 
hätten. 

14.4. Im Falle einer teilweisen oder vollständigen Übertragung des Ge-
schäftsbetriebs von Interflex kann Interflex die Rechte und Pflichten 

https://interflex.com/ch-de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/
https://interflex.com/ch-de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/
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aus dem Servicevertrag auf einen Dritten übertragen, was dem Kun-
den mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende des Kalenderviertel-
jahres anzukündigen ist.  

14.5. Die Rechtsbeziehung zwischen dem Kunden und Interflex unterliegt 
dem Schweizer Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

14.6. Für Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Kun-
den und Interflex ist als ausschliesslicher Gerichtsstand die Stadt Ba-
den vereinbart. Interflex kann den Kunden jedoch auch an dessen all-
gemeinem sowie an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand verkla-
gen.  
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Leistungsbeschreibung 
L.1. Geltung 

L.1.1. Diese Leistungsbeschreibung gilt ergänzend zum Servicevertrag 
und den Allgemeinen Vertragsbestimmungen für Servicedienstleistun-
gen einschliesslich Pflege und Support („Service AGB“) für die in den 
Konfigurationsblättern/Leistungsscheinen festgelegte Hardware (in-
klusive Firmware) und Software. 

L.1.2. Welche der im Folgenden definierten Leistungsbausteine als Pflege-
leistungen durch Interflex geschuldet sind, ergibt sich aus dem Ser-
vicevertrag in Verbindung mit einem etwaigen SLA-Paket sowie den 
Konfigurationsblättern und Leistungsscheinen. 

L.2. Softwarepflege 
L.2.1. Fehlerbeseitigung 

L.2.1.1. Der folgende Leistungsbaustein Nr. L.2.2  schliesst die Behebung 
von reproduzierbaren Fehlern in einer von Interflex noch gepflegten 
Version (s. Nr. 1.4 Service AGB) der in den Konfigurationsblät-
tern/Leistungsscheine aufgeführten Software mit ein. Ein Fehler 
liegt vor, wenn die Software, die in der zum Abschluss der Vereinba-
rung gültigen Programmbeschreibung angegebenen Funktionen 
nicht erfüllt, mangelhafte Ergebnisse liefert, ihre Funktionen unkon-
trolliert abbricht oder sich in anderer Weise nicht funktionsgerecht 
verhält, sofern dadurch die Nutzung der Software durch den Auf-
traggeber behindert oder erheblich beeinträchtigt wird und dies bei 
Interflex reproduzierbar ist. 

L.2.1.2. Die Fehlerbehebung kann von Interflex auch durch Zurverfü-
gungstellen von Updates oder Upgrades (s. Nr. 1.5 Service AGB) mit 
mindestens der gleichen Funktionalität über das Interflex-Kunden-
Portal erfolgen. Ist dafür leistungsfähigere Hardware und/oder eine 
aktuellere Betriebssystemversion notwendig, sind diese vom Kun-
den auf eigene Kosten betriebsbereit zur Verfügung zu stellen. 

L.2.1.3. Damit Interflex eine Ferndiagnose über das Vorliegen eines Feh-
lers treffen kann, ermöglicht der Kunde Interflex einen entsprechen-
den Remote-Zugriff auf seine Systeme im Sinne der Nr. L.2.3. 

L.2.2.  Software Telefon-Hotline  

L.2.2.1. Der Leistungsbaustein „Software Telefon-Hotline“ ist grund-
sätzlich nicht in Serviceverträgen beinhaltet, sondern lediglich so-
weit diese Leistung in einem SLA-Paket oder in der Vergangenheit 
ausdrücklich vereinbart wurde. Soweit vereinbart, werden folgende 
Leistungen zu den im SLA-Paket vereinbarten Bedingungen umfasst:  

- Telefonische Beratung in Fragen der Funktionalität, Bedienung und 
Dokumentation; 

- Telefonische Unterstützung bei der Problem- und Fehleranalyse; 

- Fehler- bzw. Problembehebungen, sofern dies telefonisch möglich 
ist. 

L.2.2.2. Dem Kunden wird eine personenabhängige Berechtigung einge-
räumt, um die telefonische Unterstützung von Interflex in Anspruch 
zu nehmen. Der Kunde kann max. drei seiner Mitarbeiter schriftlich 
benennen für die SLA-Pakete gilt die Definition im jeweiligen Paket, 
die den Telefon-Hotline-Service in Anspruch nehmen können. Diese 
müssen von Interflex geschult sein. 

L.2.2.3. Die Telefon-Hotline steht den berechtigten Personen des Kun-
den zu den in Nr.L.5.1 angegebenen Ansprechzeiten unter der von 
Interflex mitgeteilten Rufnummer zur Verfügung. 

L.2.3. Remote-Zugriff 

L.2.3.1. Die Betreuung, Fehleranalyse und -behebung erfolgt per Re-
mote Zugriff. Der Kunde räumt dazu Interflex einen entsprechenden 
Remote-Zugriff auf seine Systeme ein und teilt Interflex die dafür 
notwendigen Konfigurationen und technischen Voraussetzungen 
mit. Abweichungen hiervon sind anhand von zusätzlichen SLA-
Paketen möglich. 

L.3. Software-Upgrades 

L.3.1.  Upgrade-Service 

L.3.1.1. Im Rahmen eines Softwareservicevertrages stellt Interflex für 
noch gepflegte Softwareversionen (s. Nr. 1.4 Service AGB) in der Re-
gel mindestens einmal im Jahr dem Kunden ein Upgrade (s.  Nr. 1.5 
Service AGB) sowie die dazugehörige Dokumentation im Objekt-
code-Format sowie etwaige Updates per E-Mail oder als Download 
vom Interflex- Kunden-Portal zur Selbstinstallation zur Verfügung. 

L.3.1.2. Interflex räumt dem Kunden an den Upgrades ein nicht aus-
schliessliches Nutzungsrecht nach Massgabe der Allgemeinen Soft-
ware-Lizenzbedingungen von Interflex ein. Die Gewährleistung und 

Haftung für Updates und Upgrades richtet sich nach den Service 
AGB und ergänzend nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
von Interflex. 

L.3.1.3. Die Durchführung der Installation selbst und sonstige Dienstleis-
tungen sind grundsätzlich nicht Bestandteil der Leistungen von In-
terflex im Rahmen eines Servicevertrages, es sei denn, diese wurden 
ausdrücklich (z.B. im Rahmen von SLA-Paketen) vereinbart. Führt In-
terflex die Installation auf Wunsch des Kunden gleichwohl durch, ob-
wohl nicht von einem Servicevertrag umfasst, werden die Aufwen-
dungen dafür gemäss der jeweils gültigen Preisliste von Interflex ge-
sondert in Rechnung gestellt.  

L.4. Hardwarepflege  
L.4.1. Hardwarepflege mit Ersatzgerät 

L.4.1.1. Die Hard- und Firmware werden von Interflex in betriebstüchti-
gem Zustand gehalten und eventuelle Störungen behoben. Ver-
schleissteile, deren Betriebstüchtigkeit durch Verschleiss bei der 
Nutzung eingeschränkt oder aufgehoben ist, sind davon ausgenom-
men; ihr Austausch wird gesondert in Rechnung gestellt. 

L.4.1.2. Die Entscheidung darüber, ob im Einzelfall defekte Teile repa-
riert oder ausgetauscht werden, liegt bei Interflex. Dabei hat der 
Kunde kein Recht auf die Verwendung von Neuteilen; Interflex kann 
nach ihrer Wahl anstelle von Neuteilen auch gebrauchte, aber funk-
tionell gleichwertige Teile aus ihrem Reparaturpool verwenden. 

L.4.1.3. Die Behebung von Fehlern in der Firmware erbringt Interflex 
ohne gesondertes Entgelt. Ist leistungsfähigere Hardware für ein Up-
date der Firmware notwendig, ist diese Hardwareerweiterung kos-
tenpflichtig. 

L.4.1.4. Ist es während der Suche bzw. Behebung eines Fehlers zur Si-
cherstellung der Funktionstüchtigkeit des Systems erforderlich, so 
stellt Interflex dem Kunden ein entsprechendes Ersatzgerät für die 
Dauer der Fehlerbehebung bzw. -suche leihweise zur Verfügung.  

L.4.1.5. Stellt sich bei der Überprüfung durch Interflex heraus, dass die 
Reparatur zu den im Servicevertrag nicht enthaltenen Leistungen 
nach Massgabe von Nr. 4 der Service AGB gehört, so wird Interflex 
diese nur gegen gesonderte Vergütung vornehmen. Auf Wunsch des 
Kunden erstellt Interflex einen Kostenvoranschlag für die Reparatur. 
Überschreiten die erwarteten Reparaturkosten 70 % des Wertes ei-
nes Ersatzgerätes, ist Interflex berechtigt, die Reparatur zu verwei-
gern und dem Kunden ein Neugerät zum Erwerb anzubieten. 

L.4.2.  Hardware nur Reparatur 

L.4.2.1. Es sind alle Leistungen nach den Nrn. L.4.1.1 bis L.4.1.3 (Baustein 
„Hardwarewartung mit Ersatzgerät“) enthalten. 

L.4.2.2. Ist die Reparatur vor Ort beim Kunden nicht möglich, wird das 
Gerät von Interflex zur Reparatur mitgenommen und an die zentrale 
Reparaturstelle von Interflex gesandt. Nach erfolgter Reparatur wird 
das Gerät dem Kunden zurückgesandt. Ist zur Wiederinbetrieb-
nahme des reparierten Gerätes ein Personaleinsatz von Interflex 
beim Kunden erforderlich, wird dieser dem Kunden gemäss der je-
weils gültigen Preisliste von Interflex gesondert in Rechnung gestellt. 

L.4.2.3. Ist zum Tausch der Firmware ein Personaleinsatz von Interflex 
beim Kunden notwendig, wird dieser dem Kunden gemäss der je-
weils gültigen Preisliste von Interflex gesondert in Rechnung gestellt. 

L.4.2.4. Die Regelungen in Nr. L.4.1.5 gelten entsprechend. 

L.4.2.5. Im Reklamationsfall hat der Kunde nur den beanstandeten Arti-
kel selbst einzuschicken und keine Zubehörteile. Dennoch einge-
schicktes (nicht für die Reparatur erforderliches) Zubehör wird nach 
Wahl von Interflex entweder entsorgt oder für den Rücktransport 
fällt eine Bearbeitungsgebühr iHv CHF 50 an. Der Kunde trägt das 
Risiko für eingeschickte Zubehörteile. 

L.4.3. Hardware Telefon-Hotline 

Der Leistungsbaustein „Hardware Telefon-Hotline“ wird in einem 
SLA-Paket definiert. 

L.5. Ansprech- und Reaktionszeit 
L.5.1.  Für den Leistungsbaustein „Software Telefon-Hotline“ gemäss 

Nr. L.2.2 gelten die folgenden Ansprech- und Reaktionszeiten.  

L.5.1.1. Die Regel-Ansprechzeit des telefonischen User Help Desks ist 
arbeitstäglich (ausser gesetzliche Feiertage am Sitz des User Help 
Desk von Interflex) von Montag bis Freitag von 8.00-18.00 Uhr bzw. 
im SLA-Paket definiert. 
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L.5.1.2. Die Reaktionszeit nach Eingang einer Störungsmeldung über die 
Telefon-Hotline beträgt 4 Stunden bei bestehenden Serviceverträ-
gen. Die Reaktionszeit der SLA-Pakete ist im jeweiligen SLA-Paket 
definiert. 

Die Reaktionszeit läuft ausschliesslich während der Ansprechzeiten 
der Hotline gemäss Nr. L.5.1.1.  

L.5.1.3. Reaktionszeit ist die Zeit, in der sich ein qualifizierter Mitarbeiter 
von Interflex aktiv der gemeldeten Störung annimmt und die Stö-
rungsbearbeitung entweder telefonisch, per E-Mail, durch Remote-
Zugriff oder durch Tätigkeit beim Kunden vor Ort in die Wege gelei-
tet hat. 

L.6. TeamTime-App 
L.6.1. Für ein TeamTime-Abonnement erbringt Interflex folgende Leistun-

gen im Zusammenhang mit einem lizensierten Interflex 6040-System 
(das „Interflex-System“): 
− den Betrieb der TeamTime-Middleware in der Cloud; 
− die Wartung der TeamTime-Middleware in der Cloud (bei on-premise 

SLA one gemäss Service-Level-Agreement); 
− die Wartung der TeamTime-App für Android- und iOS-Betriebssys-

teme (bei on-premise SLA one gemäss Service-Level-Agreement); 

L.6.2. Die TeamTime-Middleware ermöglicht den Datenaustausch zwi-
schen TeamTime-App und dem Interflex-System des Kunden. Die 
TeamTime-App ermöglicht die Teilnahme an der Zeiterfassung oder 
der Zeitwirtschaft über mobile Endgeräte mit den Betriebssystemen 
iOS und Android. 

L.6.3. Das TeamTime-Abo kann sowohl im Zusammenhang mit einem on-
premise als auch mit einem cloudbasierten bzw. Managed Services In-
terflex-System betrieben werden. 

L.6.4. Vertragslaufzeit und Vergütung des TeamTime-Abos: 
− die Mindestlaufzeit des TeamTime-Abos startet zum im Angebot 

festgehaltenen Termin;  
− die Abrechnung erfolgt auf Kalendermonatsbasis, bei untermonati-

gem Beginn wird der angefangene Monat nicht berücksichtigt, dafür 
jedoch ein etwaiger angefangener Monat zum Ende des Laufzeit voll 
abgerechnet; 

− die Abo-Gebühren sind für die vereinbarten Mindestuserzahl jeweils 
drei Monate im Voraus fällig; 

− das Vertragsverhältnis verlängert sich nach der Mindestlaufzeit um 
12 Monate, wenn nicht mindestens drei Monate vor Ablauf der Lauf-
zeit eine schriftliche Kündigung erfolgt; 

− in der Regel nach 12 Monaten Laufzeit wird ermittelt, ob der Kunde 
im Durchschnitt der Monatsmaxima mehr als die vereinbarte Min-
destuserzahl genutzt hat. Ein Mehrverbrauch in den abgelaufenen 12 
Monaten wird dem Kunden im darauffolgenden Monat nachberech-
net;  

L.6.5. Pflichten des TeamTime-Kunden: 
− Einrichtung und Parametrisierung einer OpenAPI-Rest-Schnittstelle 

zwischen dem Interflex-System und der TeamTime-Middleware; 
− die Mitteilung an Interflex, unter welcher URL und mit welchen Cre-

dentials die OpenAPI-Rest zu erreichen ist; 
− Parametrisierung von TeamTime im Interflex-System; 
− der Kunde muss gewährleisten, dass die OpenAPI seines Interflex-

Systems während der Vertragslaufzeit immer für die TeamTime-Mi-
ddleware von Interflex verfügbar ist; 

− der Kunde muss gewährleisten, dass das Interflex-System in gewar-
teten, TeamTime-kompatiblen (ab IF 6040 Version 14.1) Zustand be-
trieben wird und über entsprechende Lizenzen verfügt; 

− Enrollment der TeamTime-App für die Mitarbeiter des Kunden; 
− der Kunde ist für die Datensicherheit seines (on premise) Systems 

verantwortlich. 

 


